
 

 

 

Beschlüsse der Zentralkirchenpflege vom 19. Dezember 2018 

1. Transfer Immobilien – Überprüfung der Fremdvergabe der Immobili-
enverwaltung und Untersuchung der Auslagerung des Anlageportfo-
lios. 
Genehmigung 

2. Bewilligung eines Kredits für den ergänzenden Personal- und Sach-
aufwand für Green City im Betrag von CHF 125‘000 
Genehmigung 

3. Erneuerungswahlen Personal- und Entwicklungsfonds (PEF) 
Gewählt sind:  
Mitglieder: Annelies Hegnauer, Henrich Kisker, Magdalena Sager, 
Franz Grossen, Roland Gisler, Niklaus Peter und Stephan Ramon; 
Präsidentin: Annelies Hegnauer 

4. Erneuerungswahlen Stiftungsrat Stiftung Stadtverband 
Gewählt sind: 
Mitglieder der ZKP: Ralph Kühne, Magdalena Sager und Jürg Egli, 
ZKP nimmt zustimmend zur Kenntnis: Delegation des Verbandsvor-
standes: Henrich Kisker, Präsident und Mireille Schnyder 

5. Anpassung Reglement des Personal- und Entwicklungsfonds (PEF) 
Genehmigung 

6. Anpassung der Statuten der Stiftung «Verband der stadtzürcheri-
schen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Zürich»; Namensän-
derung zu «Stiftung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Zü-
rich» 
Genehmigung 

7. Informationen aus dem Verbandsvorstand 
 
Das Protokoll ist unter www.kirche-zh.ch abrufbar und liegt während der Bürozeiten im 
Sekretariat der Geschäftsstelle, Stauffacherstrasse 10, 8004 Zürich, zur Einsicht auf.  

Gegen diese Beschlüsse kann bei der Bezirkskirchenpflege Zürich, c/o Doris Kradolfer, 
Boglerenstrasse 2a, 8700 Küsnacht  
− wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung 

innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V. mit 
§ 21a VRG) 

− und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststel-
lung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung in-
nert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b 
Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 Abs. 1 VRG). 

Die in dreifacher Ausfertigung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und des-
sen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

Verband der stadtzürcherischen 
evangelisch-reformierten Kirchgemeinden 
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